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Meine sehr verehrten Damen und Herren,        
liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, 
 
 
natürlich ist es kein schönes Thema, sich mit seiner eigenen Nachfolge zu beschäftigen. Wer 
aber sein Vermögen vorteilhaft und in seinem Sinne hinterlassen möchte, muss sich mit dem 
Thema „Vermögensübertragung“ auseinandersetzen und rechtzeitig handeln. 
 
Nach in Kraft treten des neuen Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts sind schon die ersten 
Regelungen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz nachgebessert worden, z. B. sind die 
Steuersätze für die Steuerklasse II zum Teil wieder gesenkt worden. 
 
Kennen Sie die aktuell gültigen persönlichen Freibeträge und Steuertarife oder Begünstigungen 
für Grundvermögen? Und wie werden Grund- bzw. Betriebsvermögen bewertet? Was genau 
dahinter steckt und welche Auswirkungen das für Sie haben könnte, erfahren Sie von Ihrer 
Kanzlei Kallfass. 
 
Wir möchten Ihnen einen Einblick in das Thema „Erben und Schenken“ geben und Sie auf 
verschiedene Beratungsangebote unserer Kanzlei aufmerksam machen. 
 
Setzen Sie auf unsere Kompetenz und unser persönliches Engagement! 
Neugierig geworden? Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.  
 
 
Bis bald 

Ihr 

 
Ulrich Kallfass 
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